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1 Sicherheitseinrichtungen und Baustelleneinrichtungen 

Pos. 1 Baustelleneinrichtung 

Einrichten, Vorhalten und Räumen der Baustelleneinrichtung für die vertragsgemäße 
Durchführung der Bauleistung inklusive An- und Abfahrten. Vorhaltung der erforderlichen 
Geräte, Rohrabsperrsystem, Gerüste und Maschinen für alle im Leistungskatalog 
aufgeführten Bauleistungen über die gesamte Dauer der Sanierungsarbeiten 
einschließlich aller Nebenkosten. Herstellen der Ver- und Entsorgungseinrichtungen (u. a. 
Strom, Wasser, Abwasser) sowie Einholung der dafür notwendigen Anmeldungen und 
Genehmigungen. 

Die Abrechnung erfolgt pauschal. 

Pos. 2 Verkehrssicherung/Verkehrslenkende Maßnahmen 

Einrichten, Vorhalten und Räumen der erforderlichen Sicherungseinrichtungen 
(Verkehrszeichen, Absperrmaterial) zur Sicherung und Aufrechterhaltung des öffentlichen 
Verkehrs im und um den Baustellenbereich über die gesamte Dauer der 
Sanierungsarbeiten einschließlich der Verkehrssicherung der Sanierungsfahrzeuge. Alle 
Sicherungsmaßnahmen erfolgen nach Maßgaben des zuständigen Straßenverkehrsamts 
bzw. des Betreibers der Abscheideranlage. 

Die Abrechnung erfolgt pauschal oder nach Anzahl Maßnahmen in Stück. 
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2 Vorbereitende Arbeiten 

Pos. 3 Entleerung/Reinigung der Abscheideranlage für Leichtflüssigkeiten 

Entleerung und Reinigung von Kompaktanlage/Schlammfang/Abscheider Klasse 
I/Abscheider Klasse II einschließlich Reinigung der Einbauteile und des 
Koaleszenzmaterials. Die Entsorgung der Abscheiderinhalte/Reinigungsrückstände wird 
gesondert vergütet (vgl. Pos. 4). 

Die Abrechnung erfolgt pauschal oder nach Anzahl Maßnahmen in Stück. 

Pos. 4 Entsorgung Abscheiderinhalte/Reinigungsrückstände 

Fachgerechte Entsorgung der Abscheiderinhalte/Reinigungsrückstände entsprechend 
den abfallrechtlichen Bestimmungen. 

Die Abrechnung erfolgt nach Größe der zu entsorgenden Menge in m³. 

Pos. 5 Schutzmaßnahmen 

Metallverkleidungen, Rohreinläufe oder ähnliche Einbauten während der gesamten 
Sanierungsphase durch geeignete Maßnahmen vor Strahlgut, Mörtel, Harz, 
Imprägnierungen, Versiegelungen und Beschädigungen schützen.  

Schutzmaßnahmen nach Ausführung der Arbeiten entfernen und fachgerecht 
entsprechend den abfallrechtlichen Bestimmungen entsorgen. 

Die Abrechnung erfolgt pauschal oder nach Anzahl Maßnahmen in Stück. 
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3 Sanierungsarbeiten 

Pos. 6 Untergrund von Ölen und Fetten reinigen 

Mit Öl- und/oder Fett behafteter Untergrund mit lösemittelfreiem und biologisch 
abbaubarem Reinigungsmittel nach Herstellerangaben reinigen. Die 
Reinigungsmittelkonzentration ist auf den Verschmutzungsgrad abzustimmen und der 
Reinigungsvorgang ggf. so oft zu wiederholen bis der Untergrund vollständig von Ölen 
und Fetten gereinigt ist. Das verwendete Reinigungsmittel darf die Haftungseigenschaft 
der Sanierungsmaterialien nicht beeinflussen. 

Die Verarbeitungsvorschriften des Produktherstellers sind zu beachten. Fachgerechte 
Entsorgung der Reinigungsrückstände gemäß den abfallrechtlichen Bestimmungen. 

Die Abrechnung erfolgt nach Größe der zu reinigenden Untergrundfläche in m². 

Pos. 7 Entfernen der Altbeschichtung 

Die vorhandene Altbeschichtung durch Strahlen mit festem Strahlgut fachgerecht 
entfernen. Der Untergrund muss nach dieser Maßnahme frei von Beschichtungsmaterial 
und darunter aufgebrachten Voranstrichen sein. 

Die Entsorgung des anfallenden Bauschutts wird gesondert vergütet (vgl. Pos. 31). 

Die Abrechnung erfolgt nach Größe der zu entfernenden Fläche in m². 

Pos. 8 Abklopfen der Betonflächen 

Sämtliche Betonflächen durch Abklopfen auf Hohlstellen untersuchen und Hohlstellen 
kennzeichnen. 

Die Abrechnung erfolgt nach Größe der vorhandenen Betonfläche in m². 

Pos. 9 Abstemmen 

Abstemmen von losen und geschädigten Betonteilen bis zum gesunden Kernbeton. 
Mittlere Schädigungstiefe:       cm. Bewehrungsstähle mit Rostansatz rundum 
freilegen. Schadstellen am Rand im Winkel von ca. 45° abschrägen. 

Fachgerechte Entsorgung des anfallenden Bauschutts entsprechend den abfallrechtlichen 
Bestimmungen. 

Die Abrechnung erfolgt nach Größe der abzustemmenden Betonfläche in m². 
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Pos. 10.1 Ausräumen, Abstemmen und Säubern der Fugen im Bereich Monolith/Abdeckplatte 

Ausräumen schadhafter Fugen im Bereich Monolith/Abdeckplatte. Alte Fugenmasse und 
Verschmutzungen vollständig von den Fugenflanken entfernen. Geschädigte 
Fugenflanken bis auf tragfähigen Untergrund abstemmen. 

Die fachgerechte Entsorgung des anfallenden Bauschutts wird gesondert vergütet (vgl. 
Pos. 31). 

Die Abrechnung erfolgt nach Fugenlänge in m. 

Pos. 10.2 Ausräumen, Abstemmen und Säubern von Rissen im Bereich 
 Monolith/Abdeckplatte  

Risse im Bereich Monolith/Abdeckplatte unter einem Winkel von 45° ca. 3 cm tief 
aufstemmen und mit Sanierungssystem abdichten. Das verwendete Material muss gemäß 
DWA-A 786 [DWA-A 786, 2005] der Klasse L2 entsprechen. 

Die fachgerechte Entsorgung des anfallenden Bauschutts wird gesondert vergütet (vgl. 
Pos. 31). 

Die Abrechnung erfolgt nach Risslänge in m. 

Pos. 11.1 Strahlen mit festem Strahlgut 

Den Untergrund durch Strahlen mit festem Strahlgut vorbereiten. Der Untergrund muss 
nach dieser Maßnahme tragfähig, sauber sowie frei von Staub, Öl, losen Teilen und 
sonstigen trennend wirkenden Stoffen sein. Zementschlämme müssen vollständig entfernt 
sein, so dass das Korngerüst des Untergrundes freiliegt. 

Nach der Untergrundvorbereitung muss der Untergrund mindestens eine 
Oberflächenzugfestigkeit von 1,5 N/mm2 aufweisen. 

Die Entsorgung des anfallenden Strahlgutes wird gesondert vergütet (vgl. Pos. 31). 

Die Abrechnung erfolgt nach Größe der zu strahlenden Untergrundfläche in m². 

Pos. 11.2 Eventualposition: Strahlen der Bewehrung - SA 2 ½ 

Freigelegte Bewehrungsstähle (vgl. Pos. 9) sind mit einem geeigneten Strahlgerät gemäß 
Normreinheitsgrad SA 2 ½ nach DIN EN ISO 12944-4 zu entrosten. 

Die Entsorgung des anfallenden Strahlgutes wird gesondert vergütet (vgl. Pos. 31). 

Die Abrechnung erfolgt nach der Länge der zu strahlenden Bewehrung. 
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Pos. 12 Überprüfungen der Oberflächenzugfestigkeit 

Die Oberflächenzugfestigkeit der vorbereiteten Betonflächen mit einem transportablen 
Haftzugprüfgerät überprüfen. Haftzugprüfgerät mindestens der Klasse 2 nach DIN 51220 
oder nach EN 24624 mit elektronischer Kraftregelung für linearen Kraftanstieg bei 
Leistungsverstärkung für den Servoantrieb, Messdatenspeicher, einer seriellen 
Schnittstelle für die Messdatenübertragung und Akkus für den netzunabhängigen Betrieb.  

Die zu prüfenden Stellen werden durch die Bauleitung vorgegeben. Verwendung eines 
pastösen, lösemittelfreien Klebstoffs auf Polyurethanbasis. Die Messergebnisse sind zu 
protokollieren. 

Die Abrechnung erfolgt pauschal (Anzahl Prüfstellen angeben) oder nach Anzahl 
Überprüfungen in Stück. 

Pos. 13.1 Eventualposition: Fremdwasserleckagestellen vorabdichten 

Leckagestellen bis auf festen Untergrund aufstemmen, reinigen und mit quellfähigem, 
schrumpffrei und schnell erhärtendem Spezialmörtel gemäß DIN 18195-47 nach 
Herstellerangaben vorabdichten. 

Die Verarbeitungsvorschriften des Produktherstellers sind einzuhalten. 

Die Abrechnung erfolgt nach Größe der Fläche der vorabzudichtenden 
Fremdwasserleckagestellen in m². 

Pos. 13.2 Eventualposition: Vorabdichtung von wasserführendem Beton 

Abdichtung durch flankierende Maßnahme mit Spezialmörtel gemäß DIN 18195-47. Die 
Verarbeitungsvorschriften des Produktherstellers sind zu beachten. 

Die Abrechnung erfolgt nach Größe der Fläche des vorabzudichtenden Betons in m². 

Pos. 14 Rohrdurchführungen eindichten 

Rohrdurchführung DN      umlaufend nutförmig ca. 3 cm breit und tief freistemmen und 
reinigen. Nut mit quellfähigem, schrumpffrei und schnell erhärtendem Sanierungsmaterial 
hohlraumfrei verfüllen. 

Die Verarbeitungsvorschriften des Produktherstellers sind einzuhalten. 

Die Abrechnung erfolgt pauschal oder nach Anzahl einzudichtender Rohrdurchführungen 
in Stück. 
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Pos. 15 Korrosionsschutz der Bewehrung 

Freigelegte und entrostete Bewehrungsstähle (vgl. Pos. 9 und 11.2) unmittelbar nach dem 
Strahlen mit einem mineralischen Einkomponenten-Korrosionsschutz entsprechend den 
Verarbeitungsvorschriften des Produktherstellers beschichten.  

Die Abrechnung erfolgt nach Länge der zu beschichtenden Bewehrung. 

Pos. 16 Reprofilierung (hochsulfatbeständig) 

Ecken- und Kantenreprofilierungen sind mit einem Radius von mindestens 50 mm 
auszuführen. Die Hilfsschalung ist mit einzukalkulieren. Die Verarbeitungsvorschriften des 
Produktherstellers sind zu beachten. 

Die Abrechnung erfolgt nach Größe der zu reprofilierenden Fläche in m². 

Pos. 17 Reprofilierung Fugenflanken 

Geschädigte Fugenflanken im Bereich Monolith/Abdeckplatte reprofilieren. Die 
Verwendung von Hilfsschalungen ist bei Bedarf einzukalkulieren. 

Die Verarbeitungsvorschriften des Produktherstellers sind zu beachten. 

Die Abrechnung erfolgt nach Länge der zu reprofilierenden Fugen in m. 

Pos. 18 Hohlkehlen im Übergangsbereich Wand/Sohle ausbilden 

Sofern vorhanden, zunächst die Arbeitsfugen zwischen Wand und Sohle unter einem 
Winkel von 45° ca. 3 cm tief aufstemmen und mit Sanierungsmaterial (Spezialmörtel) 
abdichten. Danach Herstellung beschichtungsgerechter Oberflächen im 
Übergangsbereich Wand/Sohle durch Ausbildung von Hohlkehlen mit einem Radius von 
mindestens 50 mm unter Verwendung eines Spezialmörtelsystems. 

Die Verarbeitungsvorschriften des Produktherstellers sind zu beachten. 

Die Abrechnung erfolgt nach Größe der zu reprofilierenden Fläche in m². 

Pos. 19.1 Oberflächenschutzbeschichtung im gesamten Innenbereich gemäß DIN EN 858-1 

Aufbringen der Oberflächenschutzbeschichtung unter Verwendung eines 
Beschichtungssystems mit hoher mechanischer und chemischer Beständigkeit. 

Nachzuweisende Produkteigenschaften sind die chemische Beständigkeit gegen 

 Wasser, 

 leichtes Heizöl und 

 Biodiesel 
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sowie mechanische Eigenschaften/Anforderungen wie 

 Kratzfestigkeit nach DIN EN 858-1, 

 Schlagfestigkeit nach DIN EN ISO 6272, 

 Haftzugfestigkeit auf Stahl > 6,6 N/mm2, 

 Haftzugfestigkeit auf Beton > 2,4 N/mm2 und 

 Rissüberbrückungsklasse 0,1 mm. 

Es ist eine DIBt-Zulassung nach § 19h WHG erforderlich sowie der Prüfbericht eines 
unabhängigen Prüfinstitutes über die Eignung des Beschichtungssystems für 
Abscheideranlagen für Leichtflüssigkeiten gemäß DIN EN 858-1 vorzulegen. Für die 
Verarbeitung ist eine geeignete und auf das Produkt abgestimmte Technologie nach 
Herstellerangaben anzuwenden. Die Verarbeitungsvorschriften des Produktherstellers 
sind einzuhalten. 

Die Abrechnung erfolgt nach Größe der aufzubringenden Oberflächenschutzbeschichtung 
in m². 

Pos. 19.2 Punktuelle Oberflächenschutzbeschichtung im Behälterbereich gemäß 
 DIN EN 858-1 

Schadstellen bis auf den Untergrund aufstemmen und diese am Rand im Winkel von ca. 
45° abschrägen. 

Vor der Reparatur gemäß Verarbeitungsanleitung des Herstellers angrenzende Schichten 
reinigen und anschleifen. Ausgeschnittene Fehlstellen an den Rändern mindestens 10 cm 
überlappend beschichten. Für das Beschichtungssystem ist ein Eignungsnachweis zu 
erbringen. 

Die Abrechnung erfolgt nach Größe der aufzubringenden Oberflächenschutzbeschichtung 
in m². 

Pos. 19.3 Fugensanierung im Bereich Monolith/Abdeckplatte ohne zusätzliche 
 Oberflächenbeschichtung 

Ausräumen schadhafter Fugen im Bereich Monolith/Abeckplatte. Alte Fugenmasse und 
Verschmutzungen vollständig von den Fugenflanken entfernen. Schadhafte Fugenflanken 
bis auf tragfähigen Untergrund abstemmen. Fugen unter einem Winkel von 45° ca. 3 cm 
tief aufstemmen und mit Sanierungsmaterial abdichten. Das verwendete Material muss 
gemäß DWA-A 786 [DWA-A 786, 2005] der Klasse L2 entsprechen. 

Die fachgerechte Entsorgung des anfallenden Bauschutts wird gesondert vergütet (vgl. 
Pos. 31). 

Die Abrechnung erfolgt nach Länge der zu sanierenden Fugen in m. 
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Pos. 19.4 Fugensanierung im Bereich Monolith/Abdeckplatte mit zusätzlicher
 Oberflächenbeschichtung 

Ausräumen schadhafter Fugen im Bereich Monolith/Abdeckplatte. Alte Fugenmasse und 
Verschmutzungen vollständig von den Fugenflanken entfernen. Schadhafte Fugenflanken 
bis auf tragfähigen Untergrund abstemmen. Das eingesetzte Material muss für das 
Beschichtungssystem zugelassen sein. 

Die fachgerechte Entsorgung des anfallenden Bauschutts wird gesondert vergütet (vgl. 
Pos. 31). 

Die Abrechnung erfolgt nach Länge der zu sanierenden Fugen in m. 

Pos. 20.1 Lieferung und Einbau einer Warnanlage 

STLB-Bau LB 011 Abscheider- und Kleinkläranlagen 

 Anlagen/Bauteile für Leichtflüssigkeitsabscheider 

 Leichtflüssigkeitsabscheider-Zubehör 

 Leichtflüssigkeitsabscheider 

Leistungen für die Verlegung von Signalkabeln gemäß STLB-Bau. 

Die Abrechnung erfolgt nach Anzahl Warnanlagen in Stück. 

Pos. 20.2 Herstellung der Überhöhung 

Schachtaufbau der Abscheideranlage um       cm erhöhen, Durchmesser der 
Abdeckplattenöffnung       mm. Wasserdichte und verschubsichere Verbindung 
herstellen. Das verwendete Material muss gemäß DWA-A 786 [DWA-A 786, 2005] der 
Klasse L2 entsprechen. Schachtabdeckung Klasse D, Öffnungsweite       mm, 
Schachtbauteile gemäß DIN 1917 und DIN V 4034-1.  

Die Abrechnung erfolgt nach Anzahl herzustellender Überhöhungen in Stück. 

Pos. 21 Lieferung und Einbau Probenahmeschacht 

STLB-LB011 Abscheider- und Kleinkläranlagen 

 Anlagen/Bauteile für Leichtflüssigkeitsabscheider 

 Probenahmeschächte/Probenahmeeinrichtungen 

 Leichtflüssigkeitsabscheider 

Die Abrechnung erfolgt pauschal. 
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Pos. 22 Verschließen einer Fehleinbindung oberhalb Behälterbereich 

Verschließen einer Fehleinbindung DN      . Das verwendete Material muss gemäß 
DWA-A 786 [DWA-A 786, 2005] der Klasse L2 entsprechen.  

Die Abrechnung erfolgt nach Anzahl der zu verschließenden Fehleinbindungen in Stück. 

Pos. 23 Liefern und einbauen eines Prallblechs 

Prallblech liefern und in den Schlammfang einbauen.  

Die Abrechnung erfolgt nach Anzahl Prallblechen in Stück. 

Pos. 24 Liefern und einbauen von Koaleszenzmaterial 

Koaleszenzmatten/-platten liefern und in den Abscheider einbauen. Koaleszenzmaterial 
direkt vom Hersteller des Abscheiders beziehen oder ein vom Hersteller für den Einbau in 
den Abscheider zugelassenes Koaleszenzmaterial verwenden. 

Die Abrechnung erfolgt pauschal. 

Pos. 25 Austausch der Schachtabdeckung 

Ausbau der vorhandenen Schachtabdeckung, liefern einer Schachtabdeckung gemäß 
DIN 124, DIN 1229 Klasse      , ohne Lüftungsschlitze, mit Aufschrift 
„Abscheideranlage“ und wasserdicht einbauen. 

Fachgerechte Entsorgung der ausgebauten Schachtabdeckung. 

Die Abrechnung erfolgt nach Anzahl der auszutauschenden Schachtabdeckungen in 
Stück. 

Pos. 26 Abdichtung der Kabeldurchführung 

Abdichtung der Kabeldurchführung mit Sanierungssystem. Das verwendete Material muss 
gemäß DWA-A 786 [DWA-A 786, 2005] der Klasse L2 entsprechen. 

Die Abrechnung erfolgt nach Anzahl der abzudichtenden Kabeldurchführungen in Stück. 

Pos. 27 Erneuerung der Zu- und Ablaufeinrichtung 

Erneuerung Zulaufeinrichtung DN       und/oder Ablaufeinrichtung DN      . Zu- und 
Ablaufeinrichtungen müssen das Setzen von Rohrverschlüssen/Absperrungen zulassen 
(Zugänglichkeit). 

Die Abrechnung erfolgt nach Anzahl zu erneuernder Zu- und Ablaufeinrichtungen in 
Stück. 
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Pos. 28 Abdichtung der Ausgleichsschicht für Schachtabdeckung 

Bereich Ausgleichsschicht/Schachtabdeckung wasserdicht ausführen. Das verwendete 
Material muss gemäß DWA-A 786 [DWA-A 786, 2005] der Klasse L2 entsprechen. 

Die Abrechnung erfolgt nach Anzahl der abzudichtenden Ausgleichsschichten in Stück. 

Pos. 29 Anbringen eines Schilds mit Kenndaten zur Sanierung 

Im Anschluss an die Sanierungsarbeiten ist ein leichtflüssigkeitsbeständiges Schild mit 
Kenndaten zur Sanierung im Abscheider zu befestigen. Das Schild muss von außen 
sichtbar sein und Angaben zu folgenden Punkten enhalten: 

 Beschichtungssystem 

 Zulassungsnummer 

 Antragsteller/Hersteller 

 Beschichtet am 

 Beschichtet von (Firma, Anschrift, Telefonnummer) 

Die Abrechnung erfolgt pauschal. 

Pos. 30 Dokumentation der ausgeführten Sanierungsarbeiten 

Dokumentation der ausgeführten Sanierungsarbeiten in Form eines Berichts sowie einer 
Fotodokumentation mit Abbildungen von der Abscheideranlage vor und nach Ausführung 
der Sanierungsarbeiten. Zulässigkeitsnachweise für die verwendeten Materialien (z. B. 
Prüfzeugnisse, Zulassungen) beifügen. 

Die Abrechnung erfolgt pauschal. 

Pos. 31 Entsorgung von Räum- und Strahlgut 

Fachgerechte Entsorgung des Strahl- und Räumguts (vgl. Pos. 7, 10.1, 10.2, 11.1, 11.2, 
19.3 und 19.4) entsprechend den abfallrechtlichen Bestimmungen. 

Die Abrechnung erfolgt nach Gewicht des zu entsorgenden Strahlguts in Tonnen. 


